
GESETZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
BETREUUNG DER COMPUTER IN DER  

SCHULBIBLIOTHEK 

Kommentar zu den Bestimmungen: 
 
 
Im Bundesgesetzblatt heißt es ausdrücklich unter (3):  
 
"Unter IT-Arbeitsplätzen ... sind sowohl nicht vernetzte als auch vernetzte 
IT-Arbeitsplätze (einschließlich Intranet) zu verstehen, die für den 
Unterricht verwendet werden." 
 
Damit ist jeder Arbeitsplatz in der Schulbibliothek zu verstehen, denn die 
Schulbibliothek dient dem Unterricht. 
 
 
MinR. Mag. Johanna Hladej 
BIBLIOTHEKEN-SERVICE FÜR SCHULEN im BM:BWK 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
 















ZENTRALE SCHULBIBLIOTHEKEN AN HÖHEREN 
SCHULEN UNTER MITWIRKUNG VON SCHÜLERN: 
 
Dotierung an AHS während der ersten vier Jahre des Bestandes der Bibliothek: 
 

 
ATS 

(bis Jahr 2001 inkl.) 
EURO 

 (ab Jahr 2002) 

Größenklasse 1  100.000 7.267 

Größenklasse 2  150.000 10.900 

Größenklasse 3  200.000 14.534 
 
 
Jährliche Dotierung an AHS im Rahmen des autonomen Schulbudgets ab dem 5. Jahr: 
 

  
ATS  

(bis Jahr 2001 inkl.) 
EURO  

(ab Jahr 2002) 

Größenklasse 1  30.000 2.200 

Größenklasse 2  40.000 2.950 

Größenklasse 3  50.000 3.700 
 
 

GZ. 4.173/2-III/D/99 vom 2. März 1999: 
 
  Deckelung durch Schülerzahl: 
IT-Arbeitsplätze Abgeltung: Schüler IT-Abgeltung 

von - bis ATS EURO von bis ATS EURO 
              

    - 20 50.000 3.700                  <150  50.000 3.700 
21 - 40 75.000 5.550 151 500 100.000 7.400 
41 - 60 100.000 7.400 501 1.000 150.000 11.100 
61 - 80 125.000 9.250 1.001 1.500 200.000 14.800 

81 - 100 150.000 11.100 1.501 2.000 250.000 18.500 
               >2.000    300.000 22.200 

für jede weitere 
begonnene     20er 

Staffel: 25.000 1.850     
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